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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde imWintersemester 2024/2025 von der Juristischen
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel als Dissertation angenommen.
Die verwendete Kommentarliteratur wurde vor der Drucklegung noch einmal ak-
tualisiert, die rechtspolitische Entwicklung des Themas wurde bis zur Einreichung
der Dissertation im September 2024 berücksichtigt.

Zuvorderst gedankt sei meinem Doktorvater Herrn Professor Dr. Timo Fest, der
über die Betreuung dieser Arbeit hinaus insgesamt meinen bisherigen juristischen
Werdegang sehr geprägt hat. Bereits als studentische Hilfskraft an seinem Lehrstuhl
und anschließend als Betreuer meiner Dissertation hat er mich stets seiner Unter-
stützung sicher sein lassen. Für die außerordentlich schnelle Erstellung des Zweit-
gutachtens sowie die hilfreichen Anmerkungen danke ich Herrn Professor Dr. Joa-
chim Jickeli. Zudem danke ich den Herausgebern der Schriftenreihe „Abhandlungen
zum Deutschen und Europäischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht“ herzlich
für die Aufnahme des Werks.

Der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit danke ich für die ideelle wie
finanzielle Unterstützung in Form eines Promotionsstipendiums, das mir im wahr-
sten Sinne des Wortes während meiner Promotionszeit die Freiheit gewährt hat,
meinen Blick nach rechts und links vonmeinemUntersuchungsthema nicht nur nicht
zu verlieren, sondern sogar erweitern zu können.

Für das Korrekturlesen dieser Arbeit zu Dank verpflichtet bin ich Julia Tiede-
mann, Anna-Lena Kersten sowie Bo Frederik Reimer. Ich schätze mich glücklich, so
gute und noch dazu scharfsinnige Freunde zu haben. Zudem ist besonderer Dank
meinem Stiefvater Momme Goßing geschuldet. Von meiner ersten Hausarbeit im
Rahmen der Anfängerübung bis zu dieser Dissertationsschrift hat er sämtliche
meiner Arbeiten korrigiert und darüber hinaus durch seine Unterstützung zu ihrem
Gelingen beigetragen. Gleiches gilt für meine Schwester Anna Marie Lehmann, der
ich neben der Korrektur dieser Arbeit jedoch vor allem für ihr unerschütterliches
Vertrauen in mich danke, das mich in jeder Lebenslage bestärkt. Meinem Lebens-
partner Max Mordhorst habe ich für vieles zu danken, vor allem aber dafür, dass er
mir während sämtlicher Phasen der Dissertationszeit mein Ruhepol war und es auch
sonst im Leben ist.

Daneben haben mich zahlreiche weitere Personen auf unterschiedliche Weise bei
der Anfertigung dieser Arbeit unterstützt, wovon ich nicht alle hier aufzählen kann.
Diejenigen wissen aber, dass sie gemeint und nicht weniger geschätzt sind.



Abschließend gilt mein Dank meiner Mutter Christiane Goßing sowie meinem
Großvater Fiete Möhl, der nur einen Teil des Arbeitsprozesses miterleben konnte,
dem die Fertigstellung dieser Arbeit jedoch eine besondere Freude gewesen wäre.
Ohne die beiden wäre so vieles in meinem Leben nicht möglich gewesen. Sie haben
mir meine Ausbildung erst ermöglicht, sie gefördert und mich stets wissen lassen,
wie viel Stolz sie ihnen bereitet. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Berlin, im Dezember 2024 Laura Sophie Lehmann
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Einleitung

A. Rechtspolitische Diskussion

Immer wieder wurden in der Vergangenheit in Politik, Wissenschaft und Praxis
Debatten darüber geführt, ob es neuer Rechtsformen oder Rechtsformvarianten
bedarf. Die daraus entstandenen Resultate sind im Anschluss teilweise verworfen,
teilweise in der Rechtsordnung etabliert worden, wie z.B. in dem Fall der UG.1 Die
Debatte ist seit einiger Zeit neu entfacht und an das Bedürfnis geknüpft, nachhaltiges
Unternehmertum zu vereinfachen. Im Oktober 2020 riefen mehr als 600 Unter-
nehmer die zu dem Zeitpunkt regierungstragende Große Koalition dazu auf, ein
Gesetz für eine Rechtsform auf den Weg zu bringen, die ihrem Bedürfnis Rechnung
trägt und eine Grundlage für das sog. Verantwortungseigentum schafft.2 Dahinter
verbirgt sich eine besondere Unternehmensform, in der die Gesellschafter wie
Treuhänder wirtschaften. Anstelle des Shareholder-value-Gedankens, wonach alle
unternehmerischen Maßnahmen den Unternehmenswert steigern sollen,3 stellen die
Gesellschafter den sog. corporate purpose in den Vordergrund, also einen „höheren
Sinn“, für dessen Realisierung Gewinne nur dasMittel zum Zweck sind.4Wesentlich
ist dabei das Prinzip der Selbstständigkeit. Die Stimmrechte und damit das „Steu-
errad des Unternehmens“5 verbleiben über Generationen hinweg bei Personen, die
dieselben Wertvorstellungen teilen. Es erfolgt keine automatische Vererbung oder
ein gewinnorientierter Verkauf der Unternehmensanteile. Dadurch soll das Unter-
nehmen der Unternehmensidee dienen können.6 Das rechtliche „Charakteristikum

1 Zu Rechtsformneuschöpfungen und -variationen Fleischer, JZ 2024, 53, 60 ff.; ders.,
NZG 2022, 49; ders., NZG 2014, 1081 (1088 f.).

2 Mittlerweile sind es mehr als 2.000 Unterzeichner, darunter ungefähr 1.200 Unternehmer,
https://www.neue-rechtsform.de/.

3 Geht zurück auf Rappaport, Shareholder Value (1986); siehe auch Mittwoch, Nachhal-
tigkeitsrecht, 57 (67); Mülbert, ZGR 1997, 129 (131 ff.); Pape, BB 2000, 711. Nach Sanders,
ECFR 2023, 622 (630) stellt Verantwortungseigentum das genaue Gegenteil des Shareholder-
value-Gedankens dar.

4 Fleischer, ZIP 2021, 5 (11 f.); MüKo-GmbHG/ders., § 1 Rn. 17; Kattein, GmbH mit
gebundenem Vermögen, S. 138 f.; Neitzel, KJ 2022, 479 (488); Purpose Stiftung, Verantwor-
tungseigentum, S. 5 ff.; Reiff, Nachhaltigkeitsrecht, 207 (210 f.); ders., Verantwortungseigen-
tum, S. 8 f.; Sanders/Neitzel/Berenbrinker, AL 2024, 102 (103, 105 f.).

5 Purpose Stiftung, Verantwortungseigentum, S. 7; Sanders/Neitzel/Berenbrinker, AL
2024, 102.

6 Bruce/Jeromin, Corporate Purpose, S. 162, 164; Reiff, Verantwortungseigentum, S. 5 f.;
ders., ZIP 2020, 1750 (1751); Sanders, ZRP 2020, 140 (141).

https://www.neue-rechtsform.de/
https://www.neue-rechtsform.de/


der Idee“7 ist, dass die Gesellschafter zu der Sicherung der auferlegten Grundsätze
eine Vermögensbindung herstellen, welche Gewinnausschüttungen an die Gesell-
schafter ausschließt. Bereits jetzt setzen in Deutschland über 200 Unternehmen,
welche insgesamt im Jahr rund EUR 270 Mrd. Umsatz erwirtschaften, die Grund-
sätze des Verantwortungseigentums um. Dabei handelt es sich sowohl um traditio-
nelle Familienunternehmen wie die Carl-Zeiss-Stiftung oder die Robert Bosch
GmbH als auch um Start-ups wie den Kondomhersteller einhorn products GmbH
oder die Suchmaschine Ecosia GmbH.8 De lege lata existiert für die Umsetzung der
Unternehmensform keine eigene Rechtsform oder Rechtsformvariante, weshalb die
Unternehmen in Verantwortungseigentum Stiftungskonstruktionen verwenden, um
die Vermögensbindung herzustellen.9 Der Vorwurf gegenüber den Konstruktionen
lautet, dass sie zu bürokratisch, unflexibel und kostenintensiv seien und sie dem
unternehmerischen Bedürfnis deshalb nicht ausreichend Rechnung trügen.10

I. Professorenentwurf

Um dem Anliegen der Einführung einer neuen Rechtsform oder -variante eine
Stimme zu verleihen und in Politik und Wirtschaft für die Idee zu werben, haben
zahlreiche Unternehmer11 am 25.11.2019 die Stiftung Verantwortungseigentum e.V.
gegründet.12 Anhänger konnte sie in einer Gruppe von Juristen finden,13 die in Zu-

7 Mittwoch, Nachhaltigkeit, S. 256; Sanders, NZG 2021, 1573 (1575); dies., ErbR 2022,
1063; ähnlich Arnold/Burgard/Roth/Weitemeyer, ifo Schnelldienst 2020 (67), 73.

8 So die Angaben in der Pressemappe der Stiftung Verantwortungseigentum, S. 21, abruf-
bar unter: https://stiftung-verantwortungseigentum.de/fileadmin/user_upload/sve_presskit_3
00621.pdf; siehe auch Sanders, ZRP 2020, 140; Sharaf, NZG 2024, 144 (145 ff.).

9 Zu Einzelheiten nachstehend Einl. A. III. 1.
10 Brand/Franke, SpuRt 2023, 196 (199); Franke, Verantwortungseigentum, S. 71, 76;

Möslein/Sanders, FJLP 2023, 51 (64); Reiff, Verantwortungseigentum, S. 129; Sanders/Dau-
ner-Lieb/Kempny/Möslein/Veil, GmbHR 2020, R228; Sanders/Neitzel/Berenbrinker, AL
2024, 102 (107); T. Wagner, S&S 2022, 32 (33); ähnlich Riehmer, Körperschaften, S. 143;
a.A. Kattein, GmbH mit gebundenem Vermögen, S. 110 f., 117 f.; Kirchdörfer/Kögel, Maß-
und Gradfragen im Wirtschaftsrecht, 181 (191 ff.); E. Müller, ZStV 2021, 167 (168); Weite-
meyer, S&S 2022, 34 (35); differenzierend Grunewald, ZGR 2022, 627 (662); dies./Henn-
richs, NZG 2020, 1201 (1203) weisen darauf hin, dass es an einem Beleg für die Behauptung
fehlt und die steigende Zahl von Stiftungen in Deutschland das Gegenteil vermuten lässt; nach
Vetter/Lauterbach, FS Grunewald, 1199 (1219) sei der Wunsch nach einer einfachen und
kostengünstigen Option zwar verständlich, rechtfertige aber keine gesetzliche Regelung; in
diese Richtung auch Preis, Systemkonforme Ausgestaltung, S. 22.

11 Die Gründungsmitglieder sind einsehbar unter: https://stiftung-verantwortungseigentum.
de/unternehmen-netzwerk.

12 Pressemitteilung der Stiftung Verantwortungseigentum, abrufbar unter: https://stiftung-
verantwortungseigentum.de/fileadmin/user_upload/pressemitteilung_stiftung_verantwortungsei
gentum.pdf; siehe auch Maciejewski/Plate-Godeffroy, npoR 2020, 36 (40).

13 Dabei handelt es sich um die Professoren Anne Sanders, Barbara Dauner-Lieb, Simon
Kempny, Florian Möslein und Rüdiger Veil sowie den Rechtsanwalt Arne von Freeden.
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sammenarbeit mit der Stiftung im Juni 2020 einen Gesetzentwurf für eine „Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung in Verantwortungseigentum“14 vorlegte. Auf-
grund zahlreicher kritischer Stimmen in der Literatur – vor allem in Bezug auf die
angedachte Namensgebung, die unberechtigterweise suggeriere, dass die Form des
Unternehmertums verantwortungsvoller als herkömmliche sei15 – veröffentlichte
dieselbe Gruppe kurze Zeit später im Februar 2021 eine zweite Version, namentlich
den „Entwurf eines Gesetzes für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit
gebundenem Vermögen“16. Mangels eines zu dem jetzigen Zeitpunkt veröffent-
lichten Entwurfs vonseiten des Gesetzgebers stellt dieser Entwurf die Grundlage der
in Literatur und Praxis geführten Debatten über eine neue Rechtsgestaltung dar.
Systematisch sieht er vor, die Gestaltung als Rechtsformvariante in einem neuen
Abschnitt 6 in das GmbHG zu implementieren. Eine schlanke Lösung innerhalb des
GmbH-Rechts sei von Vorteil, um zu der Lösung vieler allgemeiner Fragestellungen
auf erprobte Instrumente und die dazu entwickelte Rechtsprechung zu rekurrieren.17

Zuletzt kamen zwar vermehrt Überlegungen auf, von dieser Systematik abzuweichen
und stattdessen eine gänzlich neue Rechtsform zu schaffen.18 Selbst die Initiatoren
der Idee scheinen von dem ursprünglichen Konzept abzurücken, wie ein im März
2023 veröffentlichtes Eckpunktepapier zeigt, in dem sie abstrakt auf eine Gesell-
schaft mit gebundenem Vermögen (GmgV) verweisen und Bezüge zu dem GmbH-
Recht aussparen.19 Die Diskussion hat aufgrund des Entwurfs aber insgesamt einen
engen Bezug zu dem GmbH-Recht.

II. Politische Reformüberlegungen

Neben Wissenschaft und Praxis hat die Debatte über eine Rechtsgrundlage für
Verantwortungseigentum auch in der Politik Beachtung gefunden. Zahlreiche Po-
litiker bekundeten ihre Sympathie für das Anliegen,20 teilweise sogar für den GmbH-

14 Abrufbar unter: https://www.gesellschaft-mit-gebundenem-vermoegen.de/gesetzesentwurf.
15 So Arnold/Burgard/Roth/Weitemeyer, NZG 2020, 1321 (1327 f.); RA-HdB/Feitsch/Lin-

der, § 45 Rn. 18b; Grunewald/Hennrichs, NZG 2020, 1201 (1202); Haaker, DB 2020, M4;
Hennrichs, ACQ 2020, 80; Hüttemann/Rawert/Weitemeyer, npoR 2020, 296; jedenfalls kri-
tisch C. Teichmann, ACQ 2020, 77 (79).

16 GmbH-gebVG-E, abrufbar unter: https://www.gesellschaft-mit-gebundenem-vermoegen.
de/gesetzesentwurf.

17 GmbH-gebVG-E, S. 21.
18 Behme, ZRP 2023, 38 (39);Möslein/Sanders, JZ 2022, 923 (933); Reiff, NZG 2023, 770

(775).
19 Eckpunktepapier Stiftung Verantwortungseigentum, S. 1, abrufbar unter: https://stiftung-

verantwortungseigentum.de/fileadmin/user_upload/12_sve_eckpunktepapier_gmgv_stand__11.
07.2023.pdf.

20 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnete im Oktober 2023 eine Konferenz zu
dem Thema Verantwortungseigentum, siehe hierzu die Pressemitteilung der Stiftung Verant-
wortungseigentum, abrufbar unter: https://stiftung-verantwortungseigentum.de/fileadmin/user_
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